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Amtsgericht 
John-F.-Kennedy.-Str. 17 
55543 Bad Kreuznach 

Zertifizierter Sachverständiger für 
Immobilienbewertung (ZIS Sprengnetter Zert WG) 

Gluckstraße 2 
55543 Bad Kreuznach 

Datum: 02.06.2025 
AZ Gericht 35 K 13/25 

GUTACHTEN 
über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch 

für das mit einem 

Flurstück 328/1 
Einzelverkehrswert 

Einfamilienhaus bebaute Grundstück 
in 55566 Bad Sobernheim, Mühlenstr. 13 

wird zum We?ermittlungsstichtag 05.05.2025 mit rd. 

202.000 € 
in Wo(en: zweihunde(zweitausend Euro geschätzt. 

3.400,00 EUR 

Flurstück 327/1 
Einzelverkehrswert 198.600,00 EUR 

Ausfe(igung Nr. 1 
Dieses Gutachten besteht aus 52 Seiten inkl. 7 Anlagen mit insgesamt 14 Seiten. 
Das Gutachten wurde in drei Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen. 
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1. Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 

Objektadresse: 

Grundbuchangaben: 

Katasterangaben: 

Grundstück, bebaut mit einem Dreifamilienhaus 

Mühlenstr. 13 
55566 Bad Sobernheim 

Grundbuch von Bad Sobernheim, Blatt 6551, lfd. Nr. 1, 2 

Gemarkung Bad Sobernheim, Flur 8, Flurstück 327/1, Fläche 
155M1-1 

Gemarkung Bad Sobernheim, Flur 8, Flurstück 328/1, Fläche 80 
mZ 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Gutachtenauftrag 

Wertermittlungsstichtag: 

Qualitätsstichtag: 

Ortsbesichtigung: 

Umfang der Besichtigung etc.: 

Teilnehmer am Ortstermin: 

herangezogene Unterlagen, Erkundigun­
gen, Informationen: 

Gemäß Beweisbeschluss des Amtsgerichts Bad Kreuznach vom 
02.04.2025 (AZ 35 K 13/25 der Gerichtsakte) soll durch schriftli­
ches Sachverständigengutachten Beweis erhoben werden. 

05.05.2025 (Tag der Ortsbesichtigung) 

05.05.2025 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 

Zu dem Ortstermin am 05.05.2025 wurden die Prozessparteien 
durch Einschreiben mit Rückschein vom 16.04.2025 fristgerecht 
eingeladen. 

Der Eigentümer ist zum Ortstermin nicht erschienen. Das Objekt 
konnte nur von außen besichtigt werden. 

der Sachverständige 

Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung im We­
sentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfügung 
gestellt. 
• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 21.02.2025 

Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Unterla­
gen beschafft: 
• Liegenschaftskarte 
• Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) 
• Berechnung der Wohnfläche (Dachgeschoss) 
• behördliche Auskünfte 
• Auskunft aus dem Sprengnetter-Marktdatenshop 
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2. Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 

Kreis: 

Ort und Einwohnerzahl: 

überörtliche Anbindung / Entfernungen. 

demografische Struktur 

Rheinland-Pfalz 

Bad Kreuznach 

Bad Sobernheim (ca. 6.500 Einwohner) 

nächstgelegene größere Städte:  
Bad Kreuznach (ca. 20 km entfernt) 

Landeshauptstadt:  
Mainz (ca. 55 km entfernt) 

Bundesstraßen:  
B41 (ca. 1 km entfernt) 

Autobahnzufahrt:  
A61 (ca. 18 km entfernt) 

Bahnhof:  
Bad Sobernheim (ca. 0,5 km entfernt) 

Flughafen:  
Frankfurt am Main (ca. 80 km entfernt) 

1. Durchschnittsalter 
Durchschnittsalter für kleinere Städte in Rheinland-Pfalz liegt oft 
zwischen 45 und 50 Jahren, abhängig von der Altersstruktur und 
Zuzügen. 
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

2. Altersverteilung 
Typische Verteilung in ländlichen Regionen: 
Kinder und Jugendliche (0-17 Jahre): ca. 15-18 %. 
Erwerbsfähige Bevölkerung ( 18-64 Jahre): ca. 60-65 %. 
Senioren (65+ Jahre): ca. 20-25 %. 
Quelle: Allgemeine demografische Trends für Rheinland-Pfalz. 

3. Bevölkerungsentwicklung 
Bad Sobernheim zeigt eine stabile bis leicht wachsende Bevöl­
kerungsentwicklung, insbesondere durch Zuzug aus dem Um­
land. 
Quelle: Regionale Berichte der Verbandsgemeinde Nahe-Glan 
oder des Statistischen Landesamts. 

4. Haushaltsnettoeinkommen pro Monat 
Das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen in Rheinland-
Pfalz liegt bei ca. 3.500-4.000 € pro Monat, variiert jedoch je 
nach Region und Berufsstruktur. 
Quelle: Statistisches Bundesamt und regionale Einkommensbe­
richte. 

5. Haushaltsgröße 
Durchschnittliche Haushaltsgröße in Bad Sobernheim: 
1-2 Personen: ca. 60-65 % der Haushalte. 
Familienhaushalte (3+ Personen): ca. 35-40 %. 
Quelle: Statistische Berichte zu Haushaltsstrukturen in 
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Rheinland-Pfalz. 

6. Lokaler Immobilienmarkt (Angebot und Nachfrage) 
Angebot: Der Immobilienmarkt in Bad Sobernheim ist geprägt 
von Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und Eigentumswohnun­
gen. Neubauprojekte sind begrenzt. 
Nachfrage: Hohe Nachfrage nach Wohnimmobilien durch Pend­
ler und Senioren, die eine ruhige und gut angebundene Lage su­
chen. 
Quelle: Oberer Gutachterausschuss Rheinland-Pfalz und Immo­
bilienportale. 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße und im Ortsteil: 

Beeinträchtigungen: 

Topografie: 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 

Straßenausbau: 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein­
samkeiten: 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen­
scheinlich ersichtlich): 

Altlasten: 

Anmerkung: 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen; 
überwiegend offene, ein- bis zwei-geschossige Bauweise 

keine 

leicht hängig; 
von der Straße abfallend 

Grundstücksgröße:  
insgesamt 235,00 m2; 

Bemerkungen:  
fast rechteckige Grundstücksform 

Straße mit mäßigem Verkehr 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; 
Gehwege einseitig vorhanden, befestigt mit Gehwegplatten 

elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung; 
Telefonanschluss 

eingefriedet durch Mauer, Zaun 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 

Gemäß schriftlicher Auskunft vom 17.04.2025 ist das Bewer­
tungsobjekt im Altlastenkataster nicht als Verdachtsfläche aufge­
führt. 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und 
Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Ver­
gleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Dar­
über hinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nachfor­
schungen wurden nicht angestellt. 
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2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 

Dem Auftragnehmer liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug 
vor. 
Hiernach besteht in Abteilung II und III des Grundbuchs von Bad 
Sobernheim, Blatt 6551, keine wertbeeinflussende Eintragung. 

Da der Eigentümer beim Ortstermin nicht anwesend war, wird für 
die vorliegende Bewertung unterstellt, dass keine nicht eingetra­
genen Lasten, besonderen Wohnungsbindungen oder Mietbin­
dungen bestehen. 

Dem Sachverständigen liegt ein Auszug aus dem Baulastenver-
zeichnis vom 16.04.2025 vor. Das Baulastenverzeichnis enthält 
keine wertbeeinflussenden Eintragungen. 

Denkmalschutz: Das Objekt ist nicht im Verzeichnis der Kulturdenkmäler der Ge­
neraldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz gelistet. 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungsplan: 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan 
als gemischte Baufläche (M) dargestellt. 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskräftiger 
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist 
demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen. 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage der von der Kreisverwaltung Bad Kreuznach übergebenen Do­
kumente aus der Bauakte durchgeführt. Offensichtlich erkennbare Widersprüche wurden jedoch nicht festge­
stellt. 
Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen voraus­
gesetzt. 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücksquali- baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21) 
tät): 

Im Rahmen der Wertermittlung wurden die wiederkehrenden Bei­
träge gemäß den gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt. Diese 
stellen eine regelmäßige Belastung des Grundstückseigentü­
mers dar und können sich auf den Verkehrswert auswirken. Die 
Höhe der Beiträge wurde anhand der vorliegenden Bescheide 
bzw. der geltenden Beitragssätze ermittelt. Die wiederkehrenden 
Beiträge wurden sowohl im Bodenwert als auch im Ansatz der 
angewandten Bewertungsverfahren hinreichend berücksichtigt. 
Dabei wurde geprüft, ob die Beiträge bereits vollständig abgelöst 
wurden oder ob weitere Zahlungen zu erwarten sind. Etwaige 
Auswirkungen auf den Bodenwert oder die baulichen Anlagen 
wurden entsprechend in die Bewertung einbezogen 
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2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders ange­
geben, fernmündlich eingeholt. 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit einem Dreifamilienhaus bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). 
Auf dem Grundstück befinden sich insgesamt 2 überdachte Stellplätze. 
Nach äußerem Anschein und den vorliegenden Beobachtungen wird angenommen, dass das Objekt vermie­
tet ist. Eine weitergehende Prüfung hierzu war nicht möglich. 
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3. Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der 
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und 
Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings 
nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den 
vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Aus­
stattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar 
waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf 
den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende 
Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über ge­
sundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 

3.2 Dreifamilienhaus 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: Dreifamilienhaus, ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt; 
zweigeschossig; 
unterkellert; 
ausgebautes Dachgeschoss, der Dachraum ist vollständig aus­
gebaut; 
freistehend 

Baujahr: 1900 (gemäß Bauakte und schriftlicher Auskunft der Kreisverwal­
tung Bad Kreuznach) 

1952: Gem. vorliegendem Bauschein wurde eine Giebelmauer neu er­
richtet. 

1988: Gem. vorliegender Baugenehmigung wurden die Dachgauben 
errichtet. 

Flächen und Rauminhalte Die Wohnfläche beträgt rd. 171 m2; 
die Bruttogrundfläche (BGF) beträgt rd. 337 m2 

Energieeffizienz: Energieausweis liegt nicht vor. 

Barrierefreiheit: Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. 

Außenansicht: insgesamt verputzt und gestrichen 
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3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Kellergeschoss:  
Nutzkeller 

Erd- und Obergeschoss:  
Da keine Baupläne vorliegen und lediglich eine Außenbesichtigung durchgeführt wurde, können keine weite­
ren detaillierten Angaben zum Objekt gemacht werden. 

Dachqeschoss:  
Wohnen, Bad/WC, Kochen, Schlafen, Flur 

3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 

Keller: 

Umfassungswände: 

Hauseingang(sbereich): 

Dach: 

3.2.4 Allgemeine technische 

Wasserinstallationen: 

Abwasserinstallationen: 

Elektroinstallation: 

Heizung: 

Massivbau 

Mauerwerk 

Mauerwerk 

Da keine Baupläne vorliegen und lediglich eine Außenbesichti­
gung durchgeführt wurde, können keine weiteren detaillierten 
Angaben zum Objekt gemacht werden. 

Eingangstür mit Lichtausschnitt 

Dachkonstruktion:  
Holzdach 

Dachform:  
Sattel- oder Giebeldach 

Dacheindeckung:  
Dachstein, Schiefer (Gauben) 

Gebäudeausstattung 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche 
Trinkwassernetz 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 

durchschnittliche Ausstattung (Annahme aufgrund nicht durch­
geführter Innenbesichtigung) 

Zentralheizung (Annahme aufgrund nicht durchgeführter Innen­
besichtigung) 
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3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

durchschnittlicher Ausstattungsstandard (Annahme aufgrund 
nicht durchgeführter Innenbesichtigung) 

Fenster: 

Türen: 

sanitäre Installation: 

besondere Einrichtungen: 

Küchenausstattung: 

Bauschäden und Baumängel: 

Grundrissgestaltung: 

Verbundfenster aus Kunststoff mit Doppelverglasung (nach Ein­
drücken im Ortstermin) 

Zimmertüren: 
einfache Türen (Annahme aufgrund nicht durchgeführter Innen­
besichtigung) 

Bad in durchschnittlicher Ausstattung mit Dusche und/oder Ba­
dewanne, WC und Waschbecken (Annahme aufgrund nicht 
durchgeführter Innenbesichtigung) 

keine vorhanden 

nicht in der Wertermittlung enthalten 

keine wesentlichen von außen erkennbar 

für das Baujahr zeittypisch (Annahme aufgrund nicht durchge­
führter Innenbesichtigung) 

3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

besondere Bauteile: 

besondere Einrichtungen: 

Besonnung und Belichtung: 

Bauschäden und Baumängel: 

wirtschaftliche Wertminderungen: 

Allgemeinbeurteilung: 

3.3 Nebengebäude 

zwei Stellplätze (überdacht) 

Eingangsstufe, Eingangsüberdachung, Gauben (2) 

keine vorhanden 

gut bis ausreichend 

Von außen keine wesentlichen erkennbar 

keine (Annahme aufgrund nicht durchgeführter Innenbesichti­
gung) 

Der bauliche Zustand ist nach den Eindrücken im Ortstermin gut 
bis befriedigend. 

3.4 Außenanlagen 

Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, Wegebefestigung, befestigte Stellplatz-
fläche, Gartenanlagen und Pflanzungen, Einfriedung (Mauer, Zaun) 
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4. Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in 55566 Bad 
Sobernheim, Mühlenstr. 13 zum Wertermittlungsstichtag 05.05.2025 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Bad Sobernheim 6551 1,2 

Gemarkung Flur Flurstücke Fläche 

Bad Sobernheim 8 327/1 155 m2 

Bad Sobernheim 8 328/1 80m, 

Fläche insgesamt: 235 m 2 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses 
Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 
21) ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des 
Ertragswertverfahrens (gern. §§ 27 — 34 ImmoWertV 21) zu ermitteln, weil bei der Kaufpreisbildung der 
marktüblich erzielbare Ertrag im Vordergrund steht. 

Der vorläufige Ertragswert ergibt sich als Summe aus dem Bodenwert, des Reinertrags, der Restnutzungs­
dauer und des objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes. 

Zusätzlich wird eine Sachwertermittlung durchgeführt; das Ergebnis wird unterstützend für die Ermittlung des 
Verkehrswerts (auch zur Beurteilung der Nachhaltigkeit des Werts der baulichen Substanz) herangezogen. 

Das Sachwertverfahren (gern. §§ 35 — 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des 
Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe aus dem 
Bodenwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen und dem vorläufigen Sachwert der baulichen 
Außenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt. 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses 
Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 
21) ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des 
Ertragswertverfahrens (gern. §§ 27 — 34 ImmoWertV 21) zu ermitteln, weil bei der Kaufpreisbildung der 
marktüblich erzielbare Ertrag im Vordergrund steht. 

Der vorläufige Ertragswert ergibt sich als Summe aus dem Bodenwert, des Reinertrags, der Restnutzungs­
dauer und des objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes. 

Zusätzlich wird eine Sachwertermittlung durchgeführt, das Ergebnis wird unterstützend für die Ermittlung des 
Verkehrswerts (auch zur Beurteilung der Nachhaltigkeit des Werts der baulichen Substanz) herangezogen. 

Das Sachwertverfahren (gern. §§ 35 — 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des 
Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe aus dem 
Bodenwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen und dem vorläufigen Sachwert der baulichen 
Außenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt. 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der 
baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 
Abs. 1 ImmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen wer­
den (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für 
eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im We­
sentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grund­
stücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität über­
prüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage 
des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wert­
beeinflussenden Grundstücksmerkmalen — wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, 
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Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszu­
schnitt — sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 

Sowohl bei der Ertragswert- als auch bei der Sachwertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück betref­
fende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen: 

• besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 

• Baumängel und Bauschäden, 

• grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 

• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 

• Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 
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4.3 Bodenwertermittlung 

Hinweis zur Definition des Bodenrichtwerts 

Bei Grundstücken ist der Zuschnitt grundsätzlich als wertbeeinflussendes Zustandsmerkmal zu berücksichti­
gen. Ein nachteilig geschnittenes Grundstück (z. B. sehr schmales/schlauchförmiges Grundstück) kann die 
bauliche (Aus)Nutzung einschränken bzw. diese gänzlich verhindern. Umgekehrt kann ein vorteilhafterer 
Grundstückszuschnitt gegenüber dem Bodenrichtwertgrundstück den ( Boden)Wert erhöhen, da hierdurch ggf. 
eine bessere bauliche (Aus)Nutzung ermöglicht wird. 

Die Definition des Bodenrichtwerts enthält keine Angabe hinsichtlich des Zuschnitts des Richtwertgrundstücks. 
Mittels Analyse der Bodenrichtwertzone wurde der vorherrschende Grundstückszuschnitt ermittelt und die De­
finition des Bodenrichtwertgrundstücks entsprechend ergänzt. 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt 70,00 €/m2 zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt 
definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = MI (Mischgebiet) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Grundstücksfläche (f) = 600 m2 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 05.05.2025 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = WA (allgemeines Wohngebiet) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Grundstücksfläche (f) = 235 m2 

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
05.05.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts frei 

beitragsfreier Bodenrichtwert 
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

70,00 €/m2 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 05.05.2025 x 1,047 E1 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Art der baulichen 
Nutzung 

MI (Mischgebiet) WA (allgemeines 
Wohngebiet) 

x 1,150 E2 

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag 84,28 €/m2 

Fläche (m2) 600 235 x 1,041 E3 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land x 1,000 

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo­
denrichtwert 

87,74 €/m2 
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IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 87,74 €/m2 

Fläche X 235 m2 

beitragsfreier Bodenwert = 20.618,90 € 
rd. 20.600,00 € 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 05.05.2025 insgesamt 20.600,00 €. 

4.3.1 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 

Die Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag er­
folgt mittels der vom örtlichen Gutachterausschuss veröffentlichten Bodenpreisindexreihe im Landesgrund-
stücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2025 (2004 Index 100, 2024 Index 166 für den Landkreis Bad Kreuznach) 

Ermittlung des Anpassungsfaktors: 

Zugrunde gelegter Index: Festsetzung einer jährlichen Bodenwertdynamik 

Wertermittlungsstichtag 05.05.2025 

BRW-Stichtag -  01.01.2024  

Zeitdifferenz = 1,34 Jahre 

Bodenwertdynamik b x 3,3 %/Jahr 

insgesamt 4,45 % 

Anpassungsfaktor (Stichtag) = 1,05 

E2 

Das Bewertungsobjekt bezieht sich auf eine reine Wohnnutzung. Bodenrichtwerte für reine Wohnnutzungen 
im Umfeld zeigen höhere Werte auf. Durch den Sachverständigen wird hierfür eine Anpassung von 15 % als 
sachgerecht eingeschätzt. 

E3 

Grundsätzlich gilt: Je kleiner eine Grundstücksfläche ist, umso geringer ist der absolute Bodenwert. Damit 
steigt aber auch die Nachfrage nach dem Grundstück, was einen höheren relativen Bodenwert zur Folge hat. 
D. h. der relative Bodenwert steht in einem funktionalen Zusammenhang zur Grundstücksfläche. 

Die Umrechnung von der Grundstücksfläche des BRW-Grundstücks auf die Grundstücksfläche des Bewer­
tungsgrundstücks erfolgt unter Verwendung der in [ 1], Kapitel 3.10.2 mitgeteilten WGFZ-bereinigten Umrech-
nungskoeffizienten. 
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4.4 Sachwertermittlung 

4.4.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 — 39 ImmoWertV 21 beschrie­
ben. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf dem 
Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen 
(nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermitt-
lungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 Im-
moWertV 21 i.d.R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 — 26 ImmoWertV 21 grundsätzlich so zu ermit­
teln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen ( inkl. besonderer Bauteile, besonderer ( Betriebs)Einrichtungen 
und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Berücksichti­
gung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Al­
terswertminderung) abzuleiten. 

Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst worden ist, 
entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i.d.R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstel­
lungskosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 ImmoWertV 21) 
ermittelt. 

Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert der bau­
lichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks. 

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) 
ist i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d.h. 
aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vor­
läufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung" des vorläufigen Sachwerts an die 
Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert 
des Grundstücks und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt" innerhalb der Sachwertermittlung dar. 

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei 
dem vorrangig der Zeitwert der Substanz ( Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Ver­
gleichsmaßstab bildet. 

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vor­
handener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV 21). 
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4.4.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebäude­
fläche (m2) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. 
Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschla­
genden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 

Normalherstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit an­
nähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard (' Normobjekt'). Sie werden für die Wertermittlung auf ein 
einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Di­
mension „€/mz Brutto-Grundfläche" oder „€/mZ Wohnfläche" des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwert­
steuer. 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. 1.1. Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten für Pla­
nung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen" definiert sind. 

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthal­
ten. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor ( Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durchschnittlichen 
örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnittlichen Herstellungs­
kosten an das örtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß § 36 Abs. 3 ImmoWertV 21 ist der Regi­
onalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord­
nungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann. 
Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Mo­
dell. 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster 
Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wer-
termittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), 
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den 
Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur 
Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21) 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Ab­
schreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils 
modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt. 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise besondere 
Bauteile, besondere ( Betriebs-) Einrichtungen und sonstige Besonderheiten ( u.a. Ausbauzuschlag) können 
durch marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten berücksichtigt werden. 
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Außenanlagen 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insbe­
sondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedun­
gen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen). 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert" ist in aller Regel nicht mit hierfür 
gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert" (= Substanzwert 
des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst 
werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors. 

Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach 
den Vorschriften der ImmoWertV 21 ermittelten „vorläufigen Sachwerte" (= Substanzwerte). Er wird vorrangig 
gegliedert nach der Objektart (er ist z.B. für Einfamilienhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstü­
cke), der Region (er ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirt­
schaftsschwachen Regionen) und der Objektgröße. 

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfak-
tors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun­
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab­
weichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften — z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent­
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei — augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen 
für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin 
ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorpla­
nung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.4.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung Dreifami lien haus 

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010) 808,00 €/mz BGF 

Berechnungsbasis 

• Brutto-Grundfläche (BGF) x 337,42 m2 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen 
im Basisjahr 2010  

Baupreisindex (BPI) 05.05.2025 (2010 = 100) x 

272.635, 36 € 

187,2/100 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen 
am Stichtag  

Regionalfaktor x 

510.373, 39 € 

1,000 

Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen am 
Stichtag  

Alterswertminderung 

• Modell 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 

. Restnutzungsdauer (RND) 

• prozentual 

• Faktor x 

510.373,39 € 

linear 

80 Jahre 

27 Jahre 

66,25% 

0,3375 

Alterswertgeminderte regionalisierte durchschnittliche Her­
stellungskosten 

172.251, 02 € 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile (Zeit­
wert) 

17.000,00 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen 189.251,02 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) 189.251,02 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen + 9.462,55 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 

vorläufiger Sachwert 

Sachwertfaktor 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 

marktangepasster vorläufiger Sachwert = 219.313,57 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale — 22.600,00 € 

Sachwert = 196.713,57 € 

rd. 197.000,00 € 

= 198.713,57 € 

+ 20.600,00 € 

= 219.313,57 € 

x 1,00 

— 0,00 € 
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4.4.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 

Die Berechnung der Gebäudeflächen ( Bruttogrundflächen - BGF) wurde von mir durchgeführt. Die Berech­
nungen weichen teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage 
dieser Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen Modi­
fizierungen (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 16 und 17), z. B.: 

(Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone). 

BGF-Berechnung 

KG 12,46 6,77 84,35 

EG 12,46 6,77 84,35 

OG 12,46 6,77 84,35 

DG 12,46 6,77 84,35 

Summe 337,42 

Herstellungskosten 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen stehen für die aufzuwendenden Kosten, die 
sich unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte für die Errichtung eines dem Wertermittlungsobjekt nach 
Art und Standard vergleichbaren Neubaus am Wertermittlungsstichtag unter Zugrundelegung zeitgemäßer, 
wirtschaftlicher Bauweisen ergeben würden. Der Ermittlung der durchschnittlichen Herstellungskosten sind in 
der Regel modellhafte Kostenkennwerte zugrunde zu legen, die auf eine Flächen-, Raum- oder sonstige Be­
zugseinheit bezogen sind ( Normalherstellungskosten mit dem Basisjahr 2010 - NHK 2010). Diese sind mit 
der Anzahl der entsprechenden Bezugseinheiten der baulichen Anlage zu multiplizieren. Der Ansatz der NHK 
2010 ist aus [ 1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: 
Dreifamilienhaus 

Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil 

[%] 

Standardstufen 

1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0% 1,0 

Dach 15,0% 0,5 0,5 

Fenster und Außentüren 11,0% 0,5 0,5 

Innenwände und -türen 11,0% 0,5 0,5 

Deckenkonstruktion 11,0% 0,5 0,5 

Fußböden 5,0% 0,5 0,5 

Sanitäreinrichtungen 9,0% 1,0 

Heizung 9,0% 1,0 

Sonstige technische Ausstattung 6,0% 0,5 0,5 

insgesamt 100,0% 0,0% 52,5% 47,5% 0,0% 0,0% 
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Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Außenwände 

Standardstufe 2 
ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und ge­
strichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995) 

Dach 

Standardstufe 2 
einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße 
Dachdämmung (vor ca. 1995) 

Standardstufe 3 
Faserzement-Schindeln, beschichtete Betondachsteine und Tondachziegel, Folienab-
dichtung; Dachdämmung (nach ca. 1995) 

Fenster und Außentüren 

Standardstufe 2 
Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor 
ca. 1995) 

Standardstufe 3 
Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden ( manuell), Haustür mit zeitgemäßem 
Wärmeschutz (nach ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 2 
massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z.B. Holz-
ständerwände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen 

Standardstufe 3 
nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial gefüllte 
Ständerkonstruktionen; schwere Türen 

Deckenkonstruktion 

Standardstufe 2 Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken 

Standardstufe 3 
Betondecken mit Tritt- und Luftschallschutz (z.B. schwimmender Estrich); einfacher 
Putz 

Fußböden 

Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 

Standardstufe 3 
Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, 
Kunststeinplatten 

San itä rein richtungen 

Standardstufe 3 
1 Bad mit WC je Wohneinheit; Dusche und Badewanne; Wand- und Bodenfliesen, 
raumhoch gefliest 

Heizung 

Standardstufe 3 
elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwert-
kessel 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 2 wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen 

Standardstufe 3 
zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen; Zählerschrank (ab ca. 1985) 
mit Unterverteilung und Kippsicherungen 
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Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Dreifamilienhaus 

Nutzungsgruppe: 

Gebäudetyp: 

Mehrfamilienhäuser 

Mehrfamilienhäuser mit bis zu 6 WE 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte 
NHK 2010 

[€/m2 BGF] 

relativer 
Gebäudestan-

dardanteil 

[%] 

relativer 
NHK 2010-Anteil 

[V m2 BGF] 

1 

2 

3 

4 

5 

660,00 

720,00 

825,00 

985,00 

1.190,00 

0,0 

52,5 

47,5 

0,0 

0,0 

0,00 

378,00 

391,88 

0,00 

0,00 

gewogene, 
gewogener 

(entspricht einfachem 

standardbezogene NHK 2010 = 769,88 
Standard = 2,5 
bis mittlerem Ausstattungsstandard) 

Die NHK 2010 wurden von Sprengnetter um Kostenkennwerte für die Gebäudestandards 1 und 2 ergänzt. 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 769,88 €/m2 BGF 

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Anlage 4 zu § 12 Abs. 5 Satz 3 Im-
moWertV 21 

• Einspänner x 1,050 

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Sprengnetter 

• freistehende MFH x 1,000 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 808,37 €/m2 BGF 

rd. 808,00 €/m2 BGF 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden pauschale 
Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem gewöhnlichen Geschäfts­
verkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind insbesondere die in [ 1], Kapitel 3.01.2, 3.01.3 
und 3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschläge. 
Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen einzelnen Bauteilen erfolgt die 
Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Gebäude: Dreifamilienhaus 

Bezeichnung 

Besondere Bauteile 

Gauben (2) 

Carport (2) 

Summe 

Zeitwert 

15.000,00 € 

2.000,00 € 

17.000,00 € 
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Baupreisindex 

Bei den angesetzten Normalherstellungskosten (NHK 2010) handelt es sich um durchschnittliche Herstel­
lungskosten für das ( Basis-)Jahr 2010. Um die von diesem Zeitpunkt bis zum Wertermittlungsstichtag verän­
derten Baupreisverhältnisse zu berücksichtigen, wird der vom Statistischen Bundesamt zum Wertermittlungs-
stichtag zuletzt veröffentlichte und für die jeweilige Art der baulichen Anlage zutreffende Baupreisindex ver­
wendet. Da sich der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex nicht auf das Basisjahr der 
NHK 2010 bezieht, ist dieser auf das Basisjahr 2010=100 umzurechnen. Sowohl die vom Statistischen Bun­
desamt veröffentlichten als auch die auf die für Wertermittlungszwecke notwendigen weiteren Basisjahre um­
gerechneten Baupreisindizes sind auch in [ 1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor ( Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Aufgrund der Mo­
dellkonformität (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV 21) wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor ange­
setzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag. 

Baunebenkosten 

Die Baunebenkosten ( BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prü­
fungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten. 

Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und einzeln pau­
schal in ihrem vorläufigen Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in [ 1], Kapitel 3.01.5 angegebenen Erfah­
rungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten. Die Außenanlagen können auch hilfsweise sachverstän­
dig geschätzt werden. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die Sachwertschätzung unter 
Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Außenanlagen 

prozentuale Schätzung: 5,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. 
(189.251,02 €) 

Summe 

vorläufiger Sachwert ( inkl. 
BNK) 

9.462,55 € 

9.462, 55 € 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ist entsprechend der Zuordnung zur Art der baulichen Anlage und den in 
Anlage 1 ImmoWertV 21 dargestellten Gesamtnutzungsdauern entnommen und wurde ggf. unter Berücksich­
tigung der besonderen Objektmerkmale angepasst. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert 
(d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen 
durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung 
des Instandhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt 
werden. 

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeit­
nah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [ 1], Kapitel 3.02.4 beschrie­
bene Modell angewendet. 
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Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Dreifamilienhaus 

Das (gemäß Bauakte) 1900 errichtete Gebäude wurde im Jahr 1952 lt. Bauakte eine neue Giebelwand erstellt. 
Für die Bewertung wird eine Kernsanierung im Jahr 1952 und anschließende Modernisierung unterstellt. 

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer würden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in 
ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 ImmoWertV 21") eingeordnet. 

Tatsächliche Punkte 
Modernisierungsmaßnahmen 

(vorrangig in den letzten 15 Jahren) 
Maximale 
Punkte Durchgeführte 

Maßnahmen 
Unterstellte 
Maßnahmen 

Begründung 

Dacherneuerung inklusive Verbesserung der 
Wärmedämmung 

Modernisierung der Fenster und Außentüren 

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, 
Gas, Wasser, Abwasser) 

Modernisierung der Heizungsanlage 

Wärmedämmung der Außenwände 

Modernisierung von Bädern 

Modernisierung des Innenausbaus, z.B. De­
cken, Fußböden, Treppen 

Wesentliche Verbesserung der Grundrissge­
staltung 

4 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

Summe 

Modernisierungen nach 1952 sind nicht dokumentiert, mit Ausnahme der Errichtung von Dachgauben im Jahr 1988. 
Aufgrund der unzureichenden Informationen zu weiteren Modernisierungsmaßnahmen und der fehlenden Innenbe­
sichtigung kann die Punktrastermethode (nach ,Anlage 2 ImmoWertV 2021') nicht angewandt werden. Die modifi­
zierte Restnutzungsdauer wird daher auf Grundlage der bekannten Daten und einer sachverständigen Einschätzung 
ermittelt und mit sechs Punkten angesetzt. 

Ausgehend von den sechs Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „ mittlerer 
Modernisierungsgrad" zuzuordnen. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 

• dem („vorläufigen fiktiven neuen") Gebäudealter (2025 — 1944 = 81 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige fik­
tive) Restnutzungsdauer von (80 Jahre — 81 Jahre =) 0 Jahren 

• und aufgrund des Modernisierungsgrads " mittlerer Modernisierungsgrad" ergibt sich für das Gebäude ge­
mäß der Punktrastermethode "Anlage 2 ImmoWertV 21" eine ( modifizierte) Restnutzungsdauer von 27 
Jahren und somit ein fiktives Baujahr von 1972. 

Alterswertminderung 

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Rest­
nutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende 
Alterswertminderungsmodell anzuwenden. 

Sachwertfaktor 

Der angesetzte objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor wird auf der Grundlage der verfügbaren Angaben 
des Oberen Gutachterausschusses gem. der im Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2025 
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veröffentlichten Anwendungsfunktion(0,96) und mit dem Sachwertfaktor von Sprengnetter (Sachwertfaktor 
1,04, +/0,2 regionale Anpassung) abgeleitet. Ansatz als Mittel aus beiden Werten 1,0. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch eine Anpas­
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem 
Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch 
marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Ertragswertverfah-
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie offen­
sichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

Im Rahmen der Erstellung dieses Verkehrswertgutachtens war eine Innenbesichtigung der Immobilie nicht 
möglich. Diese Einschränkung führt dazu, dass wesentliche Informationen über den Zustand und die Ausstat­
tung der Innenräume nur auf Basis äußerer Anhaltspunkte, allgemeiner Erfahrungswerte und ggf. vorliegender 
Unterlagen geschätzt werden konnten. 

Die fehlende Innenbesichtigung stellt ein erhöhtes Bewertungsrisiko dar, da mögliche wertbeeinflussende Fak­
toren wie Schäden, Modernisierungsgrad oder besondere Ausstattungsmerkmale nicht verlässlich beurteilt 
werden konnten. Um diesem Risiko Rechnung zu tragen, wurde ein pauschaler Abschlag auf den ermittelten 
Verkehrswert vorgenommen. 

Der Abschlag berücksichtigt insbesondere: 

• Potenzielle Instandhaltungsrückstände oder Schäden, die bei einer Innenbesichtigung hätten festge­
stellt werden können. 

• Unsicherheiten hinsichtlich der tatsächlichen Ausstattung und des Modernisierungsgrades der Immo­
bilie. 

• Das erhöhte Risiko für den Erwerber, unvorhergesehene Kosten für Sanierungs- oder Renovierungs­
maßnahmen tragen zu müssen. 

Der vorgenommene Abschlag beträgt zehn Prozent des vorläufigen Ertragswerts, basierend auf den üblichen 
Marktgegebenheiten und der Erfahrung des Sachverständigen. 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

• Fehlende Innenbesichtigung -22.600,00 € 
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4.5 Ertragswertermittlung 

4.5.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 — 34 ImmoWertV 21 beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere 
Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeb­
lich für den vorläufigen ( Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich 
als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhal­
tung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). 

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Rein­
ertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts ( bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) 
darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt. 

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund 
und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sons­
tigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. 
unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen 
zeitlich begrenzt. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren 
(vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grund­
stück unbebaut wäre. 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem (ob­
jektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige 
Rentenrate des Bodenwerts dar.) 

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des 
Grundstücks" abzüglich „ Reinertragsanteil des Grund und Bodens". 

Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertbe-
rechnung) des ( Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des (objektspe­
zifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert" und „vorläufigem Ertragswert der bau­
lichen Anlagen" zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufi­
gen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktange­
passten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegen­
schaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren 
Grundstücksreinertrages dar. 
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4.5.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erziel­
baren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen ( nachhaltig gesi­
cherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich 
erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich 
sind. 

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig ge­
sicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder 
Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zu­
nächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21) 

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Be­
wirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. 
Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfall-
wagnis und die Betriebskosten. 

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch 
uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden 
Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es 
umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines 
Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 21 und § 29 Satz 1 und 2 Il. BV). 

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug 
gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter 
umgelegt werden können. 

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21) 

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Be-
trag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren ( Rein)Erträge ein­
schließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfal­
lenden Erträge — abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag — sind wertmäßig gleichzu­
setzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts. 

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den 
Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter 
Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nut­
zung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durch­
schnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Ansatz des (marktkonformen) objektspezifisch 
angepassten Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass 
das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. 

Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswertverfahren. 
Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst. 

Restnutzungsdauer (§ 4 L V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster 
Näherung die Differenz aus ' üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wer-
termittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), 
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den 
Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur 
Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 
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Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur 
Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktüb­
liche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun­
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab­
weichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften — z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent­
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei — augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen 
für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne 
jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung 
und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.5.3 Ertragswertberechnung 

Gebäudebezeichnung 

lfd. 
N r. 

Mieteinheit 

Nutzung/Lage 

Anzahl 

(Stk.) 

marktüblic h erzielbare 

monatlich 
(€) 

Nettokaltmiete 

jährlich 
(€) 

Dreifamilienhaus 1 

2 

3 

4 

Wohnung EG 

Wohnung 1. OG 

Wohnung DG 

Kfz.-Stellplätze 

64,11 

64,11 

42,43 

2,00 

6,50 

6,50 

6,50 

25,00 

416,72 

416,72 

275,80 

50,00 

5.000,64 

5.000,64 

3.309,60 

600,00 

Summe 170,65 2,00 1.159,24 13.910,88 

Es liegen keine Mietverträge vor. Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren 
Nettokaltmiete durchgeführt ( vgl. § 27 Abs. 1 ImmoWertV 21). 

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmie- 13.910,88 € 
ten) 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung) — 3.859,22 € 

jährlicher Reinertrag 

Reinertragsanteil des Bodens 
1,80 % von 20.600,00 € ( Liegenschaftszinssatz x Bodenwert (beitragsfrei)) _ 371,01 € 

10.051,66 € 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 9.680,65 € 

Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

bei LZ = 1,80 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 27 Jahren Restnutzungsdauer x 21,234 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 205.558,92 € 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 20.600,00 € 

vorläufiger Ertragswert = 226.158,92 € 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge — 0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Ertragswert = 226.158,92 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale — 22.600,00 € 

Ertragswert = 203.558,92 € 

rd. 204.000,00 € 
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4.5.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

Die Berechnung der Wohnflächen wurde durch den Sachverständigen vorgenommen. Da für die Wohnungen 
im Erd- und Obergeschoss keine Wohnflächenberechnung vorlag und diese auch nicht anhand von Grundris­
sen ermittelt werden konnte, wurden die Flächen mithilfe von Umrechnungskoeffizienten nach Sprengnetter 
geschätzt (Grundflächen multipliziert mit Umrechnungskoeffzient 0,76). 
Für das Dachgeschoss liegt eine Wohnflächenberechnung vor, die vom Sachverständigen geprüft wurde und 
als plausibel angesehen wird. 

Rohertrag 

Die Grundlage für die Ermittlung des Rohertrags bildet die marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. Diese ent­
spricht der jährlichen Gesamtmiete ohne Berücksichtigung der umlagefähigen Bewirtschaftungskosten, die 
zusätzlich zur Grundmiete vom Mieter zu tragen sind. Ein örtlicher Mietspiegel ist nicht vorhanden. 
Die marktübliche Miete wurde daher auf Basis verfügbarer Vergleichsmieten für vergleichbar genutzte Grund­
stücke ermittelt. Dabei wurden folgende Quellen herangezogen: 

• Sprengnetter Preisspiegel Wohnmieten aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal (4,18 € — 8,70 
€/m2 für Wohnungen mit 60-90 m2 Wohnfläche, Baujahr 1940-1979), 

• Sprengnetter-Vergleichsmiete für ein Standardobjekt aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal (5,58 
€ — 6,46 €/m2), 

• Eigene Recherchen des Sachverständigen in den Immobilienportalen Immobilienscout24 und Immo-
net. 

Auf Grundlage dieser Daten wurde ein mittlerer Mietwert von 6,50 CJm2 angesetzt. Wesentliche Qualitätsun­
terschiede des Bewertungsobjekts hinsichtlich mietwertbeeinflussender Eigenschaften wurden durch entspre­
chende Anpassungen berücksichtigt. 

Bewirtschaftungskosten 

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen ver­
gleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m2 Wohn­
oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) be­
stimmt. 

Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [ 1 ], Kapitel 3.05 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungs­
kosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, 
das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Bewirtschaftungskosten (BWK) 

• für alle Mieteinheiten gemeinsam: 

• Bewirtschaftungskosten (BWK) 

BWK-Anteil 

Verwaltungskosten 

Wohnen Wohnungen (Whg.) 3 Whg. x 359,00 € 1.077,00 € 

Garagen (Gar.) 2 Gar. x 39,00 € 78,00 € 

Instandhaltungskosten 

Wohnen Wohnungen (Whg.) 171,00 m2 x 14,00 €/m2 2.394,00 € 

Garagen (Gar.) 2 Gar. x 16,00 € 32,00 € 

Mietausfallwagnis 

Wohnen 2,0 % vom Rohertrag 278,22 € 

Summe 3.859,22 € 
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Liegenschaftszinssatz 

Ermittlung des objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes 
Der für das Bewertungsobjekt angesetzte, objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz wurde auf 
Grundlage folgender Datenquellen und Analysen ermittelt: 

• Angaben des Oberen Gutachterausschusses gemäß der im Landesgrundstücksmarktbericht 
Rheinland-Pfalz 2025 veröffentlichten Anwendungsfunktion: 

o Mittelwert: 3,37 % 

o Spanne: +/- 0,92 % 

o Basis: durchschnittlich fünf Wohneinheiten und Zusammenfassung der Marktsegmente 1 bis 
3 aufgrund geringer Kauffallanzahl 

• Eigene Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zur regionalen Anpassung und Anzahl 
der Wohneinheiten 

• Sprengnetter-Liegenschaftszinssatz aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal: 

o Mittelwert: 1,80 % 

o Spanne: 1,54 %- 2,03 % 

o Grundlage: Regressionsanalyse auf Basis von 406.126 Kaufpreisen, davon 66.243 Kauf­
preise für die Objektart „Mehrfamilienhaus". 

o Regionale Überprüfung auf Kreisebene: 32 Kaufpreise. 

o Marktdaten-Stichtag: 01.01.2025 (veröffentlicht am 16.04.2025). 

Auf Basis dieser Daten wurde der objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz ermittelt und im Rahmen 
der Wertermittlung berücksichtigt. 

Ansatz Liegenschaftszins für die Berechnung 1,8%. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Liegenschaftszinssatzes auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus die­
sem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpas­
sung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungs-
daten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwen­
det wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Die GND ist aus [ 1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus ' üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert 
(d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen 
durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung 
des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt 
werden. 

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oderzeit­
nah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [ 1], Kapitel 3.02.4 beschrie­
bene Modell angewendet. 

Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Sachwertermittlung. 
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Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Ertragswertverfah-
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie offen­
sichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

Im Rahmen der Erstellung dieses Verkehrswertgutachtens war eine Innenbesichtigung der Immobilie nicht 
möglich. Diese Einschränkung führt dazu, dass wesentliche Informationen über den Zustand und die Ausstat­
tung der Innenräume nur auf Basis äußerer Anhaltspunkte, allgemeiner Erfahrungswerte und ggf. vorliegender 
Unterlagen geschätzt werden konnten. 

Die fehlende Innenbesichtigung stellt ein erhöhtes Bewertungsrisiko dar, da mögliche wertbeeinflussende Fak­
toren wie Schäden, Modernisierungsgrad oder besondere Ausstattungsmerkmale nicht verlässlich beurteilt 
werden konnten. Um diesem Risiko Rechnung zu tragen, wurde ein pauschaler Abschlag auf den ermittelten 
Verkehrswert vorgenommen. 

Der Abschlag berücksichtigt insbesondere: 

• Potenzielle Instandhaltungsrückstände oder Schäden, die bei einer Innenbesichtigung hätten festge­
stellt werden können. 

• Unsicherheiten hinsichtlich der tatsächlichen Ausstattung und des Modernisierungsgrades der Immo­
bilie. 

• Das erhöhte Risiko für den Erwerber, unvorhergesehene Kosten für Sanierungs- oder Renovierungs­
maßnahmen tragen zu müssen. 

Der vorgenommene Abschlag beträgt zehn Prozent des vorläufigen Ertragswerts, basierend auf den üblichen 
Marktgegebenheiten und der Erfahrung des Sachverständigen. 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

• Fehlende Innenbesichtigung -22.600,00 € 
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4.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen 

4.6.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

Der Abschnitt „Verfahrenswahl mit Begründung" dieses Verkehrswertgutachtens enthält die Begründung für 
die Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wertermittlungsverfah­
ren. Dort ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertragswert- als auch das Sachwertverfahren 
auf für vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und deshalb Ver-
gleichswertverfahren, d. h. verfahrensmäßige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren führen 
deshalb gleichermaßen in die Nähe des Verkehrswerts. 

Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei entscheidend von zwei 
Faktoren ab: 

• von der Art des zu bewertenden Objekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanzwertorien-
tierte Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr) und 

• von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des Verfahrens­

ergebnisses erforderlichen Daten. 

4.6.2 Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den bei der Wahl der Wertermittlungs­
verfahren beschriebenen Gründen als Renditeobjekt erworben. 

Die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die Sachwer-
termittlung einfließenden Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus dem ermittelten Sachwert 
abgeleitet. 

Grundsätzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Ertragswertverfahrens (eingesparte 
Miete, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und demzufolge eingesparte Steuern) von Interesse. Zudem 
stehen die für eine marktkonforme Ertragswertermittlung (Liegenschaftszinssatz und marktübliche Mieten) er­
forderlichen Daten zur Verfügung. Das Ertragswertverfahren wurde deshalb stützend angewendet. 

4.6.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse 

Der Sachwert wurde mit rd. 195.000,00 €, 

der Ertragswert mit rd. 200.000,00 € 

ermittelt. 

4.6.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse 

Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen dieser 
Verfahren unter Würdigung (d. h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten (vgl. § 6 Abs. 4 Im-
moWertV 21). 

Die Aussagefähigkeit (das Gewicht) des jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich von den für 
die zu bewertende Objektart im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Preisbildungsmechanis 
men und von der mit dem jeweiligen Wertermittlungsverfahren erreichbaren Ergebniszuverlässigkeit be­
stimmt. 

Bei dem Bewertungsgrundstück handelt es sich um ein Renditeobjekt. Bezüglich der zu bewertenden Objek­
tart wird deshalb dem Sachwert das Gewicht 0,40 (c) und dem Ertragswert das Gewicht 1,00 (a) beigemessen. 

Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen für das Sachwertverfahren in guter 
Qualität (genauer Bodenwert, überörtlicher Sachwertfaktor) und für das Ertragswertverfahren in guter Qualität 
(ausreichend gute Vergleichsmieten, überörtlicher Liegenschaftszinssatz) zur Verfügung. 

Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse wird deshalb dem Sachwertverfahren 
das Gewicht 0,90 (d) und dem Ertragswertverfahren das Gewicht 0,90 ( b) beigemessen. 

Insgesamt erhalten somit 

das Ertragswertverfahren das Gewicht 1,00 (a) x 0,90 (b) = 0,900 und 

das Sachwertverfahren das Gewicht 0,40 (c) x 0,90 (d) = 0,360. 
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Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen beträgt: 
[197.000,00 € x 0,360 + 204.000,00 € x 0,900] _ 1,260 = rd. 202.000,00 €. 

4.6.5 Verkehrswert 

Der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in 55566 Bad Sobernheim, Müh-
lenstr. 13 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Bad Sobernheim 6551 1,2 

Gemarkung Flur Flurstücke 

Bad Sobernheim 8 327/1, 328/1 

wird zum Wertermittlungsstichtag 05.05.2025 mit rd. 

202.000 € 
in Worten: zweihundertzweitausend Euro 

geschätzt. 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entge­
genstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussa­
gen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

Bad Kreuznach, den 02. Juni 2025 
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5. Aufteilung des Verkehrswertes nach den einzelnen Flurstücken 

Bei dem obigen Verkehrswert handelt es sich um den Verkehrswert der wirtschaftlichen Einheit, die aus zwei 
Grundstücken besteht. Auftragsgemäß sollen auch die Einzelwerte der zwei Grundstücke ermittelt werden. 
Diese werden im vorliegenden Fall rein rechnerisch wie folgt angegeben: 

Gesamtverkehrswert 202.000,00 EUR 

1. 

Flurstück 328/1 

Erholungsfläche 80m2 

Bodenrichtwert + 70,00 EUR 

Anpassungsfaktor 0,25 (hausnahes Gartenland) = 17,50 EUR 

Bodenwert 1.400,00 EUR 

Carports 2.000,00 EUR 

Einzelverkehrswert = 3.400,00 EUR 

2. 

Flurstück 327/1 

Gebäude- und Freifläche 155m2 

Einzelverkehrswert 198.600,00 EUR 
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung ge­
stattet. 

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und 
Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittver­
wendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, ein­
schließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers 
beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, 
sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf ( Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Scha­
densersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsan­
gehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im 
Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftrag­
nehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maxi­
mal 300.000,00 EUR begrenzt. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, 
Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten se­
pariert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, 
wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im 
Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungs-
verfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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6. Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

6.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

— in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung - 

BauGB: 
Baugesetzbuch 

BauNVO: 
Baunutzungsverordnung — Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 

ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Werter­
mittlung erforderlichen Daten — Immobilienwertermittlungsverordnung — ImmoWertV 

SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts ( Sachwertrichtlinie — SW-RL) 

EW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts ( Ertragswertrichtlinie — EW-RL) 

BRW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts ( Bodenrichtwertrichtlinie — BRW-RL) 

WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien — Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte ( Marktwerte) von Grundstücken 

WoFIV: 
Wohnflächenverordnung — Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 

WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie — Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Miet-
wertermittlung 

GEG: 
Gebäudeenergiegesetz — Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
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6.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur 1 Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung 

[2] Sprengnetter / Kierig / Drießen: Das 1 x 1 der Immobilienbewertung, 3. Auflage, Sprengnetter Immo­
bilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2023 

[3] Sprengnetter (Hrsg.): Auskunft aus dem Marktdatenshop - Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte, 
Bad Neuenahr 

[4] Sprengnetter ( Hrsg.): Auskunft aus dem Marktdatenshop - lizenzierter Stadtplan, Bad Neuenahr 

[5] Sprengnetter ( Hrsg.): Auskunft aus dem Marktdatenshop - lizenzierte Übersichtskarte, Bad Neuenahr 

[6] Sprengnetter ( Hrsg.)-. Auskunft aus dem Marktdatenshop - regionalisierter Liegenschaftszinssatz, 
Bad Neuenahr 

[7] 
nahr 

Sprengnetter ( Hrsg.): Auskunft aus dem Marktdatenshop - marktübliche Vergleichsmiete, Bad Neue-

[8] Landesgrundstücksmarktberiocht Rheinland-Pfalz 2025 

[9] Wegweiser Kommune 

[10] Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

6.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neue-
nahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms "Sprengnetter-ProSa" (Stand 30.05.2025) erstellt. 
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7. Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1: Auszug aus der Straßenkarte 

Anlage 2: Auszug aus dem Stadtplan 

Anlage 3: Auszug aus der Liegenschaftskarte 

Anlage 4: Auszug aus dem Baulastenverzeichnis 

Anlage 5: Fotoübersichtsplan 

Anlage 6: Fotos 

Anlage 7: Unterlagen aus der Bauakte 
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Anlage 6: Fotos 

Foto 1: Straßenansicht Foto 2: seitliche Ansicht 

Foto 3 seitliche Ansicht Foto 4: Carports 

Foto 5: Umgebung Foto 6: Umgebung 
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Anlage 7: Unterlagen aus der Bauakte 
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Anlage 7: Unterlagen aus der Bauakte 
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Anlage 7: Unterlagen aus der Bauakte 

Berechnung der Wohntleche nach DIN 283 der C. chgrschoßwohnung im 

Wohnhaus des n Sobernheim, >Ahlenstr. 13 

Wohnt immer 

Bad/WC 

Kuche 

Schtattimmer 

W indlsng 

AufQesteltt: 

4574 Versheim, den 

2,45 x 3,85 

♦ 0 ,50 x 11,1 5) 

♦ 0,55 x 3,85/2 

♦ 0,70 x 4,35/2 = 12,59 W 

1,52 x 3,10 

J. 0.50 x 0,50 _ 4 ,77 rroz 

4,24 x 3,85 

,/. 0,70 x 1,20 

J, 1,10 x 0 r35 

J. 0,45 x 0,45 14.90 rrrr 

2,45 x 3,00 

. 0,70 x 3 •00 /2 

♦ 0,45 it 3 ß0/2 = 9P8 rri 

2,40 x 1,00 x 2,40 rr:2 

43 ,74 n>2 

J. 3>< fi r A. tt 

i rNbge9a m It 

8 

42 •13 rr,3 

. c asariLfAfi37f 
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